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Amtsblatt Mr Laibacher Heitnng Nr> 186.
Donnerstag den 16. August 1866.

Ausschließende P r i v i l e g i e n .

Das Ministerium für Handel und Vollöwirthschaft
hat nachstehende Privilegien erlheilt:

Am 12. Juli 1866.
1. Dem Gruard Alfred Paget. Ciuil»Ingcnieur zu Wien,

l . Bezirk, Nillncrstraße Nr. 13, aus l8trbcsscrnngcn m
der Erzeugung uon Vlciweiß und Salpeter, für die
Dauer eincS Jahres.

2. Dem Julius Puntschcrt, SpcnqlcrmeiNer zn Wien.
l l l . Heumarkl Nr. 19. auf ein^ Vcrbesseruug seiner bereits
priuilfgirlen Maschine zur Erzeugung uon Gefrornem,
für die Dauer eines Iadrcs.

Am 13. Jul i 1866
3. Dem C. F. Eduard Schmidt, Eluil'Ingenieur

in Wien ^upferschmiedgasse Nr. 2 . auf die Erfindung
eines eigenthümlichen Dampf-Separations-Apparates
für Petroleum und Benzol, für die Dauer eines IahreS.

4. Dem Johann Giacomelll in Wien. Neubau, Scl-
deugasse Nr. 25), auf dic Erfindung einer Maschine zur
Erzeugung uon Zlindholzdrcihtcn, für die Dauer eines
Jahres.

5. Dem Nalücmar uon LcowiS of Mcnar zn Pan«
then bei Riga. Bevollmächtigter G. Märkcl. Wien. Io>
scphstadt, lange Gasse Nr. 43, auf die Erfindung cintS
Lril>saal'N,ffIc,s. für die Dauer uon fiwf Jahren.

6. Dem Eouard Geyser. Ciuil-Ingcnieur in Wlen,
Stadt, ticfcn Orabcn Nr. 1 . auf die Erfindung eines
eigenthümlichen transportablenSchmicdcfcncrs,sogenannte
Feldschmildc, für die Dauer eines Jahres.

Am 16. Juli 1866,

7. Den Iaroölau Zadora PaszkowSli und Olgcrt
Sabinöki Nlal!tätenbesil)cr. zu Paris, Veuollmächtigtcr
Karl Neuß, Kaufmann in Wien, Stadt, .Paucrnmattt
Nr 10, auf die Erfindung eines vervMommnctcn Ver-
fahrens in der Fabrication ocs Vclclichlmigögascs, für
die Dancr eines Jahres. '

Die Privilcginmö'Vcschrelbnligen, deren Gelicimhal.
tuug angesucht wnrde. l'cfindrn sich !>n k. k. Primlsgien-
Archiue in Aufbewahrung und jcnc uon 2 und b. deren
Geheimhaltung nicht angesucht wurvc, können daselbst uon
jedermann cingesshcn werden.

Das Mmistcrinm für Handel und Volkswirthschast
hat nachstehende Ptluilegien ucrlä'ngert:

Am 16. Juli 1866.
1. Das rem Adolph Iacqncsson auf die Erfindung

ciner eigenlhumlichen Einrichtung der Korlstöpsel unterm
16. August 1865 ertheilte ausschließende Privilegium
auf die Dauer des zweiten Jahres.

Am 23. Juli 1866.
2. Das dem Caualicre .Heinrich Aoet auf die Er>

findung einer eigenthümlichen Methode, mittelst der Pho.
tographie und Galvanoplastik Reliefs und Zcichnnngcu
darzustellen, nntcrm 31. October 1865 ertheilte ausschlle.
ßeude Priuilegium auf die Dauer des zweiten Jahres.

3. DaS den Alexander Angnst Perier und Anton
Ludwig Possoz auf emc Pcrbesscruug des Verfahrens
zur Läuterung der Zuckcrrübcnsäfle unterm 17. Juli
1862 ertheilte anöschließcnvc Privilegium auf dic Dauer
dcS fünften Jahres.

4. Das den Dauio und Alois Hatschcl auf elne
Verbesserung c>er Zülidlraarell'Fadricationcmassc unterm
26. I u l l 1864 ertheilte ausschlicßci'dc Priuilegium auf
die Dauer des dritten u»o vierten IahreS.

ü. Das dem Julius Kronik auf die Erfindung, Pa.
piermachc'Formcn ai>ö Einem Stücke zn erzeugen, un«
term 12. October 1865 ertheilte ausschließende Priuilc.
gium ans die Dancr deö zweiten Iahreö,

6. Das dem Dr. Philipp Earlier auf die Erfindung
ciücs eigenthümlichen Fcncrlö'sch-Apparatcä unterm 20len
September 1865 ertheilte auaschlicßcndc Priuilcginin
auf die Dauer des zweiten IahrcS.

7. Das dem Anton Pius dc Rigel a»f die Erfin-
dnng einer eigenthümlichen Einrichtung der ulrschicbl'a.
reu Fenster unterm 19. Juli 1864 ertbeiltc ausschlie-
ßende Privilegium auf dic Dauer deS dritten Jahres.

8. Das dem Arthur Qllenlin de Gromard auf Vrr«
bcsscrnngcn an dem „Mclophoinum" genannten Mufik«
Instrumente unterm 22. September 1864 ertheilte aus»
schließende Privilegium auf die Dauer des dritten Jahres.

i). Das dcm Stanislaus dc Nomasin auf ric Er<
findnng einer eigenthümlichen Hol^crlohlungömelhodc
unterm 24. September 1864 ertheilte ausschließende
Privilegium auf die Dauer dcö dritten IaürcS.

10. Das dem Franz Poduschka auf die Erfindung
cmeö ranchuerzehrcndcn Eoals- nnd SteinkohlenofenS
unterm 19. In l i 1864 ertheilte ausschließende' Privile-
ginm anf dic Dauer des dritten Jahres.

11. Das dem Dr, M. Faber auf eine Verbesse-
rung der specifischen Mnndseife. „Puritas" genannt, »m»
term 26. Ink 1863 crcheilte ausschließende Privilegium
auf dic Dauer des vierten Jahres.

12." Das dem Alfred Franz Moßclmann auf die
Erfindung eines kuuftlichcn Düngers unterm 26. Juli
1863 ertheilte ausschließende Priuilegium auf die Dauer
des uiertcn Jahres.

l_3. Das dnn Engen Vincenzi auf die Erfindung
uon Warnung« und SicherbeitSuorrichtnngcn für Eise"'
bahnen nntcrm 12, August 1865 ertheilte anöschllcßende
Priuilegium auf die Dancr des zweiten Jahres.

Am 26. In l i 1866.
14. Das dcm Louis Pierre Robert de Massy auf

die Erfindung eincr eigenthümlich construirtcn Presse
sammt Zngeliö'r unttrm 19. Juli 1865 ertheilte mis-
schließende, Privilegium auf die Dauer des zweiten Iabres»

15. Das dem Stephan Conillard mid Franz M" '
zcline anf eine Verbesserung der Apparate und des Ver-
fahrens zur Erzenguiü.-l uon Vrennziegelu (I»"'«^'!!"
cmnlw«lilill!«) unterm 22. Juli I860 ertheilte auSschl"'
ßende Priuileginm auf die Dauer des siebellten Ial)li6>
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Gireillare
der in Kaivach vestrlltrn k. ll. Sanitiits - iünidcs-

Commisston.
Bei dem Umstand^, daß in mehreren Theilen

der Monarchic du> Cholera mic epidemischem Cha-
rakter ausgebrochen ist, gebietet es die Vorsicht,
sich vor Erkrankung mehr alö gewöhnlich in acht
zu nehmen und auch gegen ein leichtes Unwohl-
sein ahnlicher Art ohne Saumniß dic geeignete
Hilfe anzuwenden.

Ruhe des Gcmütheö und eine maßige, gere»
gelte Lebensweise sind seit jeher das natürlichste
und beste Schutzmittel gegen Erkrankung über-
haupt, und werden es auch dermal bleiben.

Insbesondere ist sich vor Erkaltung und vor
Störung in den Verrichtungen der Verdauungs«
Organe'zu hüten, daher in ersterer Beziehung
wahrend der kühlen Abend-, Nacht- und Mor-
genstunden oder bei üblem Wetter durch entspre-
chende Bekleidung zu schützen, worauf vorzüglich
diejenigen Rücksicht zu nehmen haben, die durch
ihr Geschäft mehr vom Hause gehalten sind und
leichter in die Gelegenheit kommen, sich erkalten
zu können; der nächtlichen Ruhe soll in geschlos-
senen, dem Luftzüge nicht ausgesetzten Räumen
gepflogen werden. Wer zeitlich des Morgens seinen
Beschäftigungen nachzugehen hat, möge sich vor-
hcr durch das gewohnte oder sonst ein angemes-
senes Frühstück starke >,.

Bei dem Genusse von Speise und Trank ist
immer die gehörige Beschaffenheit derselben und
das wahre Maß zu berücksichtigen. So wie schlechte
Nahrungsmittel schon in geringer Menge nach'
thcilig werden, so werden selbst gute durch das
Uebermaß schädlich; wcr übrigens an reichlichere
Mahlzeiten gewöhnt — sonst solche gut zu ver«
tragen meint, — wolle sich der Vorsicht wegen
lieber etwas Abbruch thun.

I n der Auswahl der Nahrungsmittel muß
auch der Gewohnheit Rechnung getragen werden.
Es ist ein großer Fehler, von der hergebrachten
diätischen Ordnung plötzlich abzugehen. So unvorc
sichtig ein übermäßiger Genuß von den Stuhl-

gang befördernden Speisen und Getränken ware,
so nachthcilig und schädlich wäre es, sich plötzlich
auf den Genuß von stopfenden einzuschränken.

Wenn das Trinkwasser nicht von ganz guter
Beschaffenheit ist und noch dazu in größerer
Menge genossen wird, so wird gerathen sein, es
mit etwas Wein gemengt zu nehmen, oder z.V.
für manche der arbeitenden Classen — mit etwas
echtem Weinessig oder gutem Branntweine zu
versehen. Auf die Schädlichkeit des ungewöhn-
lichen oder übermäßigen Genusses starker oder
gar gebrannter Getränke zu erinnern dürfte kaum
nothwendig sein.

Da die Krankheit sich gerne an solchen Or-
ten festsetzt und verlängert, wo Schmutz und Un<
rath sich finden, wo durch Uebcrfüllung der
engen Wohnungen eine verdorbene Luft herrscht,
wo durch die Ausdünstungen fauler Stoffe Feuch«
tigkeit und Gestank unterhalten werden, so bie-
tet die strenge Handhabung der Reinlichkeit eines
der verläßlichsten Mittel zur Abwehr der Krankheit,

Wenn jemand durch ungewöhnliche Erschei-
nungen in seinem Befinden auf einen möglichen
Anfall der Krankheit erinnert wird, so vernach-
lässige er dieselben nicht und versäume keine Zeit,
bis zum Eintritt der arztlichen Hilfe durch eine
wärmere Bedeckung, durch eine eingeschränkte
Diät, Ruhe und den Gebrauch einfacher Mittel
dem Uebel vorzubeugen, Letztere bestehen in einem
aus Lindenblüthe, Münzen, Melissen, Kamillen
bereiteten leichten Thcegetranke, welches lauwarm
und öfters wiederholt genommen werden kann.

Am weiugstcn aber ist eine >— wenn auch
scheinbar leichte und mit keinem Mißbehagen ver-
bundene Diarrhöe zu vernachlässigen oder mit
unberathenen Mitteln selbst zu behandeln.

Die Leichtgläubigkeit der Laien wird durch
eine mit jedem Tage sich mehrende Menge von
sogenannten Präservativmitteln ausgebeutet. Die
große Zahl dieser mitunter gerade entgegengesetz-
ten Mittel in einer und derselben Krankheit muß
ein gerechtes Mißtrauen in die angepriesene
Heilkraft solcher Mittel erwecken, und es ist die
Warnung vor deren Gebrauch wohl zu beherzi-

gen, da jede Arznei eine Waffe ist, welche ihren
Führer selbst nur zu oft und schwer verletzt,
wenn derselbe weder ihre Gebrauchsart noch dcn
Feind kennt, gegen welchen er sie anwenden wil l .

Die eigentliche Behandlung der Krankheit
kann nur eine Sache der Aerzte sein, welche dem
in sie gesetzten Vertrauen auch um so leichter und
mit um so größerem Erfolge entsprechen werden,
je mehr die hier angedeuteten Vorsichtsmaßregeln
durch die menschenfreundliche Mitwirkung der in-
telligenten Classen zur Kenntniß des Volkes ge«
bracht und von ihm befolgt sein werden.

L a i b a c h , am 9. August 1866.
Johann Ri t ter v. Vosizio,

l. l . Statthalleni-Nach und Commissious-PräseS.

(240-3) Nr. 7>22^

Coucms-Kundmachung.
Zur Besetzung der am k. k. Staatsgymna-

sium in Laibach erledigten Directorsstelle mit dem
fistemmaßigen Gehalte jährlicher Eintausendfünfzig
Gulden, vermehrt mit der Gehaltszulage von Drei-
hundertfünfzchn(3l5)Gulden, somit mit dem jahr-
lichen Gehaltsbezuge von Eintauscnddreihundert.
sechszigfünf ( l3«5) Gulden ö. W. und dem An-
sprüche auf Decennalzulagen von je !U5 fl. ö. W.
nach entsprechender IU-, beziehungsweise 2l). und
Wjähriger Dienstleistung im Lchramte, wird der
Concurs

b i s zum 25 . Augus t l. I .
ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten, mit wel-
chem zugleich die Verpflichtung zur vorschrifts«
maßigen Betheiligung am Lehrdicnste verbunden
ist, haben ilirc an das hohe k. k. Staatsministerium
gerichteten Competenzgesuche sammt den Nachwei-
sungen über Alter, Religion, Stand, ihre Lchr-
befähigung, die Kenntniß der deutschen und slo«
venischcn Sprache und ihre bisherige Verwendung
im Lehramte innerhalb der Concursfrist im Wege
ihrer vorgesetzten Behörde bei dieser k. k. Landes«
behörde einzubringen.

Laibach, am 3 l . I u l i «86U,

Von der k. k. Landesbehörde für Kram.


